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BEILAGE 2 

Kartellgesetz 2005, Fassung vom 23.02.2017 

 

I. Hauptstück 

Wettbewerbsbeschränkungen 

[…] 

2. Abschnitt 

Marktbeherrschung 

Begriffsbestimmung 

§ 4. (1) Marktbeherrschend im Sinn dieses Bundesgesetzes ist ein Unternehmer, der als Anbieter 
oder Nachfrager 

 1. keinem oder nur unwesentlichem Wettbewerb ausgesetzt ist oder 

 2. eine im Verhältnis zu den anderen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat; dabei sind 
insbesondere die Finanzkraft, die Beziehungen zu anderen Unternehmern, die 
Zugangsmöglichkeiten zu den Beschaffungs- und Absatzmärkten sowie die Umstände zu 
berücksichtigen, die den Marktzutritt für andere Unternehmer beschränken. 

(1a) Zwei oder mehr Unternehmer sind marktbeherrschend, wenn zwischen ihnen ein wesentlicher 
Wettbewerb nicht besteht und sie in ihrer Gesamtheit die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllen. 

(2) Wenn ein Unternehmer als Anbieter oder Nachfrager am relevanten Markt 

 1. einen Anteil von mindestens 30% hat oder 

 2. einen Anteil von mehr als 5% hat und dem Wettbewerb von höchstens zwei Unternehmern 
ausgesetzt ist oder 

 3. einen Anteil von mehr als 5% hat und zu den vier größten Unternehmern auf diesem Markt 
gehört, die zusammen einen Anteil von mindestens 80% haben, dann trifft ihn die Beweislast, 
dass die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht vorliegen. 

(2a) Wenn eine Gesamtheit von Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager am relevanten Markt 
zusammen 

 1. einen Anteil von mindestens 50 % hat und aus drei oder weniger Unternehmern besteht oder 

 2. einen Anteil von mindestens zwei Dritteln hat und aus fünf oder weniger Unternehmern besteht, 

dann trifft die beteiligten Unternehmer die Beweislast, dass die Voraussetzungen nach Abs. 1a nicht 
bestehen. 

(3) Als marktbeherrschend gilt auch ein Unternehmer, der eine im Verhältnis zu seinen Abnehmern 
oder Lieferanten überragende Marktstellung hat; eine solche liegt insbesondere vor, wenn diese zur 
Vermeidung schwerwiegender betriebswirtschaftlicher Nachteile auf die Aufrechterhaltung der 
Geschäftsbeziehung angewiesen sind. 

3. Abschnitt 

Zusammenschlüsse 

Begriffsbestimmung 

§ 7. (1) Als Zusammenschluss im Sinn dieses Bundesgesetzes gelten 

 1. der Erwerb eines Unternehmens, ganz oder zu einem wesentlichen Teil, durch einen 
Unternehmer, insbesondere durch Verschmelzung oder Umwandlung, 

 2. der Erwerb eines Rechts durch einen Unternehmer an der Betriebsstätte eines anderen 
Unternehmers durch Betriebsüberlassungs- oder Betriebsführungsverträge, 
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 3. der unmittelbare oder mittelbare Erwerb von Anteilen an einer Gesellschaft, die Unternehmer ist, 
durch einen anderen Unternehmer sowohl dann, wenn dadurch ein Beteiligungsgrad von 25%, als 
auch dann, wenn dadurch ein solcher von 50% erreicht oder überschritten wird, 

 4. das Herbeiführen der Personengleichheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder der zur 
Geschäftsführung berufenen Organe oder der Aufsichtsräte von zwei oder mehreren 
Gesellschaften, die Unternehmer sind, 

 5. jede sonstige Verbindung von Unternehmen, auf Grund deren ein Unternehmer unmittelbar oder 
mittelbar einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen ausüben kann. 

(2) Als Zusammenschluss gilt auch die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, das auf Dauer 
alle Funktionen einer selbständigen wirtschaftlichen Einheit erfüllt. 

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2013) 

(4) Gehören alle beteiligten Unternehmen einem Konzern (§ 15 Aktiengesetz 1965, BGBl. Nr. 98, 
§ 115 des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, RGBl. Nr. 58/1906) an, so liegt kein 
Zusammenschluss vor. 

Medienzusammenschlüsse 

§ 8. (1) Ein Zusammenschluss ist ein Medienzusammenschluss, wenn mindestens zwei der 
beteiligten Unternehmer beziehungsweise Unternehmen zu einer der folgenden Gruppen gehören: 

 1. Medienunternehmen oder Mediendienste (§ 1 Abs. 1 Z 6 und 7 Mediengesetz, BGBl. 
Nr. 314/1981), 

 2. Medienhilfsunternehmen (Abs. 2) oder 

 3. Unternehmen, die an einem Medienunternehmen, Mediendienst oder Medienhilfsunternehmen 
einzeln oder gemeinsam mittelbar oder unmittelbar zu mindestens 25% beteiligt sind. 

(2) Als Medienhilfsunternehmen im Sinn dieses Bundesgesetzes gelten 

 1. Verlage, sofern sie nicht Medienunternehmen sind, 

 2. Druckereien und Unternehmen der Druckvorstufe (Repro- und Satzanstalten), 

 3. Unternehmen, die Werbeaufträge beschaffen oder vermitteln, 

 4. Unternehmen, die den Vertrieb von Medienstücken im großen besorgen, 

 5. Filmverleihunternehmen. 

(3) Ein Zusammenschluss ist ein Medienzusammenschluss auch dann, wenn nur eines der beteiligten 
Unternehmen zu den im Abs. 1 Z 1 bis 3 aufgezählten Unternehmen gehört und an mindestens einem 
weiteren am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen ein oder mehrere Medienunternehmen, 
Mediendienste oder Medienhilfsunternehmen mittelbar oder unmittelbar insgesamt zu mindestens 25% 
beteiligt sind. 

Anmeldebedürftige Zusammenschlüsse 

§ 9. (1) Zusammenschlüsse bedürfen der Anmeldung bei der Bundeswettbewerbsbehörde, wenn die 
beteiligten Unternehmen im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss die folgenden Umsatzerlöse 
erzielten: 

 1. weltweit insgesamt mehr als 300 Millionen Euro, 

 2. im Inland insgesamt mehr als 30 Millionen Euro und 

 3. mindestens zwei Unternehmen weltweit jeweils mehr als fünf Millionen Euro. 

(2) Ausgenommen von Abs. 1 sind Zusammenschlüsse, wenn die beteiligten Unternehmen im 
letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss die folgenden Umsatzerlöse erzielten: 

 1. nur eines der beteiligten Unternehmen im Inland mehr als fünf Millionen Euro und 

 2. die übrigen beteiligten Unternehmen weltweit insgesamt nicht mehr als 30 Millionen Euro. 

(3) Bei der Anwendung der Abs. 1 Z 1 und 2 und des Abs. 2 Z 2 auf Medienzusammenschlüsse (§ 8) 
sind die Umsatzerlöse von Medienunternehmen und Mediendiensten mit 200, die Umsatzerlöse von 
Medienhilfsunternehmen mit 20 zu multiplizieren. 

Anmeldung 

§ 10. (1) Zur Anmeldung ist jeder am Zusammenschluss beteiligte Unternehmer berechtigt. Die 
Anmeldung ist mit den Beilagen in vier Gleichschriften einzubringen; sie hat zu enthalten: 

 1. genaue und erschöpfende Angaben zu den Umständen, durch die eine marktbeherrschende 
Stellung entstehen oder verstärkt werden kann, vor allem 
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 a) zur Unternehmensstruktur, und zwar insbesondere für jedes beteiligte Unternehmen die 
Angabe 

 - der Eigentumsverhältnisse einschließlich von Unternehmensverbindungen im Sinn des 
§ 7, 

 - der im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss erzielten Umsätze (Menge und 
Erlöse) getrennt nach bestimmten Waren und Dienstleistungen im Sinn des § 23, 

 b) für jedes beteiligte Unternehmen die Angabe der Marktanteile bei den in lit. a angeführten 
Waren und Dienstleistungen, 

 c) zur allgemeinen Marktstruktur; 

 2. wenn es sich um einen Medienzusammenschluss handelt, auch genaue und erschöpfende 
Angaben zu den Umständen, durch die die Medienvielfalt überdies beeinträchtigt werden kann. 

(2) Der Bundesminister für Justiz kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit durch Verordnung nähere Bestimmungen über Form und Inhalt von Anmeldungen erlassen. 

(3) Unverzüglich nach dem Einlangen der Anmeldung hat die Bundeswettbewerbsbehörde 

 1. die Anmeldung und ihre Beilagen in zwei Gleichschriften an den Bundeskartellanwalt 
weiterzuleiten; 

 2. die Anmeldung öffentlich bekanntzumachen. Die Bekanntmachung hat den Namen der 
Beteiligten und in kurzer Form die Art des Zusammenschlusses, die betroffenen Geschäftszweige 
sowie alle sonstigen für die rechtmäßige Durchführung des Zusammenschlusses maßgeblichen 
Umstände anzugeben. Ebenso ist jede Änderung der Anmeldung, die bekannt zu machende 
Tatsachen betrifft, bekannt zu machen. 

(4) Jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche Interessen durch den 
Zusammenschluss berührt werden, kann binnen 14 Tagen ab der Bekanntmachung nach Abs. 3 gegenüber 
der Bundeswettbewerbsbehörde und dem Bundeskartellanwalt eine schriftliche Äußerung abgeben; 
darauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Der Einschreiter hat kein Recht auf eine bestimmte 
Behandlung der Äußerung. Die Amtspartei (§ 40), bei der eine solche Äußerung einlangt, hat die andere 
Amtspartei hievon unverzüglich zu verständigen. 

Prüfungsantrag 

§ 11. (1) Binnen vier Wochen nach dem Einlangen der dem § 10a WettbG entsprechenden 
Anmeldung bei der Bundeswettbewerbsbehörde können die Amtsparteien (§ 40) beim Kartellgericht die 
Prüfung des Zusammenschlusses beantragen. 

(1a) Die Frist nach Abs. 1 verlängert sich auf sechs Wochen, wenn dies der Anmelder innerhalb der 
vierwöchigen Frist gegenüber der Bundeswettbewerbsbehörde begehrt. Die Bundeswettbewerbsbehörde 
hat das Begehren unverzüglich an den Bundeskartellanwalt weiterzuleiten. In einem Prüfungsantrag ist 
auf die Fristverlängerung unter Anschluss des Begehrens hinzuweisen. 

(2) Wenn ein Prüfungsantrag gestellt worden ist, hat die Bundeswettbewerbsbehörde dies 
unverzüglich öffentlich bekannt zu machen. 

(3) Jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche Interessen durch den 
Zusammenschluss berührt werden, kann im Prüfungsverfahren gegenüber dem Kartellgericht schriftliche 
Äußerungen abgeben; darauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Der Einschreiter erlangt hiedurch 
keine Parteistellung. 

(4) Vor Ablauf der Frist können die Amtsparteien gegenüber dem Anmelder auf die Stellung eines 
Prüfungsantrags verzichten. Haben sie auf die Stellung eines Prüfungsantrags zwar nicht verzichtet, 
innerhalb der Antragsfrist aber keinen Prüfungsantrag gestellt, dann haben sie dies dem Anmelder 
unverzüglich mitzuteilen. 

Prüfung 

§ 12. (1) Wenn die Prüfung des Zusammenschlusses beantragt worden ist, hat das Kartellgericht 

 1. den Antrag zurückzuweisen, wenn kein anmeldebedürftiger Zusammenschluss vorliegt; 

 2. den Zusammenschluss zu untersagen, wenn zu erwarten ist, dass durch den Zusammenschluss 
eine marktbeherrschende Stellung (§ 4) entsteht oder verstärkt wird; oder, wenn dies nicht der 
Fall ist, 

 3. auszusprechen, dass der Zusammenschluss nicht untersagt wird. 

(2) Trotz Vorliegens der Untersagungsvoraussetzungen nach Abs. 1 hat das Kartellgericht 
auszusprechen, dass der Zusammenschluss nicht untersagt wird, wenn 
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 1. zu erwarten ist, dass durch den Zusammenschluss auch Verbesserungen der 
Wettbewerbsbedingungen eintreten, die die Nachteile der Marktbeherrschung überwiegen, oder 

 2. der Zusammenschluss zur Erhaltung oder Verbesserung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen notwendig und volkswirtschaftlich 
gerechtfertigt ist. 

(3) Wenn die Voraussetzungen sonst nicht gegeben sind, kann das Kartellgericht den Ausspruch, 
dass der Zusammenschluss nicht untersagt wird, mit entsprechenden Beschränkungen oder Auflagen 
verbinden. Wenn sich nach diesem Ausspruch die maßgeblichen Umstände ändern, kann das 
Kartellgericht auf Antrag eines am Zusammenschluss beteiligten Unternehmers erteilte Beschränkungen 
oder Auflagen ändern oder aufheben. 

Prüfung von Medienzusammenschlüssen 

§ 13. (1) Ein Medienzusammenschluss ist nach § 12 auch dann zu untersagen, wenn zu erwarten ist, 
dass durch den Zusammenschluss die Medienvielfalt beeinträchtigt wird. § 12 Abs. 2 Z 2 gilt auch für 
diesen Fall. 

(2) Unter Medienvielfalt ist eine Vielfalt von selbständigen Medienunternehmen zu verstehen, die 
nicht im Sinne des § 7 miteinander verbunden sind und durch die eine Berichterstattung unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Meinungen gewährleistet wird. 

Entscheidungsfristen 

§ 14. (1) Das Kartellgericht darf den Zusammenschluss nur binnen fünf Monaten nach dem 
Einlangen des Prüfungsantrags bzw. des ersten von zwei Prüfungsanträgen untersagen. Diese Frist 
verlängert sich auf sechs Monate, wenn dies der Anmelder innerhalb der fünfmonatigen Frist gegenüber 
dem Kartellgericht begehrt. Nach Ablauf dieser Fristen und nach Zurückziehung des oder der 
Prüfungsanträge hat das Kartellgericht das Prüfungsverfahren einzustellen. 

(2) Über Rekurse gegen die Entscheidung des Kartellgerichts hat das Kartellobergericht binnen zwei 
Monaten nach dem Einlangen der Akten zu entscheiden. 

Bekanntmachung von Entscheidungen 

§ 15. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat den Spruch von Entscheidungen, mit denen ein 
Zusammenschluss mit Beschränkungen oder Auflagen im Sinn des § 12 Abs. 3 nicht untersagt wird, nach 
deren Rechtskraft öffentlich bekanntzumachen. 

Nachträgliche Maßnahmen 

§ 16. Nach der zulässigen Durchführung eines anmeldebedürftigen Zusammenschlusses kann das 
Kartellgericht den am Zusammenschluss beteiligten Unternehmern unter Beachtung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit nachträglich Maßnahmen auftragen, durch die die Wirkungen des 
Zusammenschlusses abgeschwächt oder beseitigt werden, wenn 

 1. die Nichtuntersagung des Zusammenschlusses bzw. der Verzicht auf einen Prüfungsantrag, die 
Unterlassung eines Prüfungsantrags oder die Zurückziehung eines Prüfungsantrags auf 
unrichtigen oder unvollständigen Angaben beruht, die von einem der beteiligten Unternehmen zu 
vertreten sind, oder 

 2. einer mit der Nichtuntersagung verbundenen Auflage zuwidergehandelt wird. 

Durchführungsverbot 

§ 17. (1) Ein anmeldebedürftiger Zusammenschluss darf erst durchgeführt werden, wenn die 
Amtsparteien auf die Stellung eines Prüfungsantrags verzichtet oder innerhalb der Antragsfrist keinen 
Prüfungsantrag gestellt haben. Wenn ein Prüfungsantrag gestellt worden ist, dürfen sie erst nach 
Einstellung des Prüfungsverfahrens oder nach Rechtskraft der Entscheidung durchgeführt werden, womit 
das Kartellgericht den Antrag zurückgewiesen oder den Zusammenschluss nicht untersagt hat. 

(2) Wenn ein Zusammenschluss mit Beschränkungen oder Auflagen im Sinn des § 12 Abs. 3 nicht 
untersagt worden ist, ist die Durchführung des Zusammenschlusses anders als mit diesen Beschränkungen 
oder Auflagen verboten. Gleiches gilt, wenn sich die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmer 
gegenüber einer Amtspartei (§ 40) zur Einhaltung von Beschränkungen oder Auflagen verpflichtet haben, 
um die Unterlassung oder Zurückziehung eines Prüfungsantrags zu erreichen. 

(3) Verträge sind unwirksam, soweit sie dem Durchführungsverbot widersprechen. 

 

[…] 
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Ausnahmen 

§ 19. (1) Die §§ 7 bis 18 gelten nicht für den Erwerb von Anteilen an einer Gesellschaft, die 
Unternehmer ist, 

 1. wenn ein Kreditinstitut die Anteile zum Zweck der Veräußerung erwirbt; 

 2. wenn ein Kreditinstitut die Anteile zum Zweck der Sanierung einer notleidenden Gesellschaft 
oder der Sicherung von Forderungen gegen die Gesellschaft erwirbt; 

 3. wenn die Anteile in Ausübung des Beteiligungsfonds- oder des Kapitalfinanzierungsgeschäftes 
(§ 1 Abs. 1 Z 14 und 15 BWG) oder sonst durch eine Gesellschaft erworben werden, deren 
einziger Zweck darin besteht, Beteiligungen an anderen Unternehmen zu erwerben sowie die 
Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen wahrzunehmen. 

(2) Wenn der Anteilserwerb ohne die Ausnahme nach Abs. 1 ein anmeldebedürftiger 
Zusammenschluss wäre, gelten für den Erwerber der Anteile die folgenden Beschränkungen: 

 1. Der Erwerber darf die mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte nicht ausüben, um das 
Wettbewerbsverhalten des Unternehmens zu bestimmen; die Stimmrechte dürfen jedoch 
ausgeübt werden, um den vollen Wert der Investition zu erhalten sowie um eine Veräußerung der 
Gesamtheit oder von Teilen des Unternehmens oder seiner Vermögenswerte oder die 
Veräußerung der Anteile vorzubereiten; 

 2. er muss die Anteile im Fall des Abs. 1 Z 1 binnen einem Jahr, im Fall des Abs. 1 Z 2 nach 
Beendigung des Sanierungsbeziehungsweise Sicherungszweckes wiederveräußern. 

(3) Das Kartellgericht hat dem Erwerber der Anteile aufzutragen, ein gegen Abs. 2 verstoßendes 
Verhalten abzustellen. Das Kartellgericht hat hiebei die Einjahresfrist nach Abs. 2 Z 2 zu verlängern, 
wenn die Veräußerung innerhalb der Frist unzumutbar ist. 

4. Abschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen 

Wirtschaftliche Betrachtungsweise 

§ 20. Für die Beurteilung eines Sachverhalts nach diesem Bundesgesetz ist in wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise der wahre wirtschaftliche Gehalt und nicht die äußere Erscheinungsform des 
Sachverhalts maßgebend. 

Berechnung von Marktanteilen 

§ 21. Bei der Anwendung dieses Bundesgesetzes sind Marktanteile nach den folgenden Grundsätzen 
zu berechnen: 

 1. es ist auf eine bestimmte Ware oder Leistung (§ 23) abzustellen; 

 2. Unternehmen, die in der im § 7 beschriebenen Form miteinander verbunden sind, gelten als ein 
einziges Unternehmen; 

 3. bei der Berechnung von Anteilen auf dem inländischen Markt sind auch die inländischen 
Marktanteile ausländischer Unternehmer zu berücksichtigen. 

Berechnung des Umsatzerlöses 

§ 22. Bei der Anwendung dieses Bundesgesetzes sind Umsatzerlöse nach den folgenden 
Grundsätzen zu berechnen: 

 1. Unternehmen, die in der im § 7 beschriebenen Form miteinander verbunden sind, gelten als ein 
einziges Unternehmen; Umsätze aus Lieferungen und Leistungen zwischen diesen Unternehmen 
(Innenumsätze) sind in die Berechnung nicht einzubeziehen; 

 2. bei Kreditinstituten tritt an die Stelle der Umsatzerlöse die Summe der folgenden Ertragsposten: 

 a) Zinserträge und ähnliche Erträge, 

 b) Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht festverzinslichen Wertpapieren, Erträge 
aus Beteiligungen und Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, 

 c) Provisionserträge, 

 d) Nettoerträge aus Finanzgeschäften und 

 e) sonstige betriebliche Erträge; 

 3. bei Versicherungsunternehmungen treten an die Stelle der Umsatzerlöse die Prämieneinnahmen. 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 6 von 6 

[…]                      

II. Hauptstück 

Rechtsdurchsetzung 

 

[…] 

 2. Abschnitt                      

Geldbußen 

Geldbußentatbestände 

§ 29. Das Kartellgericht hat Geldbußen zu verhängen, und zwar 

 1. bis zu einem Höchstbetrag von 10 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten 
Gesamtumsatzes gegen einen Unternehmer oder eine Unternehmervereinigung, der oder die 
vorsätzlich oder fahrlässig 

 a) dem Kartellverbot (§ 1), dem Missbrauchsverbot (§ 5), dem Verbot von 
Vergeltungsmaßnahmen (§ 6) oder dem Durchführungsverbot (§ 17) zuwiderhandelt, 

 b) einem Auftrag nach § 16 nicht nachkommt, 

 c) nach § 27 für verbindlich erklärte Verpflichtungszusagen nicht einhält oder 

 d) gegen Art. 101 oder Art. 102 AEUV verstößt; 

 2. bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten 
Gesamtumsatzes gegen einen Unternehmer oder eine Unternehmervereinigung, der oder die 
vorsätzlich oder fahrlässig 

 a) einer Entscheidung des Kartellgerichts nach § 19 Abs. 3 nicht nachkommt; 

 b) in der Anmeldung eines Zusammenschlusses nach § 9 unrichtige oder irreführende Angaben 
macht. 

 c) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 13/2013) 

  

[…] 

 

 

 

 

 

 

Wettbewerbsgesetz, Fassung vom 23.02.2017 

 

[…] 

 

Anmeldegebühren 

§ 10a. (1) Für Zusammenschlussanmeldungen (§ 9 KartG 2005) ist eine Pauschalgebühr von 
1 500 Euro zu entrichten. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat die zulässigen Entrichtungsarten nach 
Maßgabe der vorhandenen technisch-organisatorischen Voraussetzungen festzulegen und auf ihrer 
Website bekannt zu machen. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat halbjährlich ein Neuntel der 
eingenommenen Anmeldegebühren an den Bundesminister für Justiz zu überweisen und dieser hat die 
überwiesenen Beträge als Justizverwaltungsgebühren zu vereinnahmen. 

(2) Die Frist zur Stellung eines Prüfungsantrags (§ 11 Abs. 1 KartG 2005) beginnt erst mit 
ordnungsgemäßer Vergebührung zu laufen, frühestens aber mit Einlangen der Anmeldung. Die 
ordnungsgemäße Vergebührung ist in der Anmeldung nachzuweisen. 

[…] 


